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steigen oder nach dem Aussteigen durchaus zum Gebrauch 
des Kfz zu rechnen sein (beim Radwechsel, bei Reparatur
arbeiten, beim Tanken, wenn sich der Fahrer nach dem 
Weg erkundigt, nach der-Ladung sieht, eine defekte Glüh
lampe wechselt usw.).

Ausgangspunkt für die Gewährung des Haftpflichtver
sicherungsschutzes (und Voraussetzung für die Anwen
dung des § 345 ZGB) ist die rechtspolitische Erwägung, daß 
Schäden aus typischen, vom Gebrauch bzw. vom Betrieb 
des Kfz selbst und unmittelbar ausgehenden Gefahren er
setzt werden sollen. Gehen dagegen die Gefahren nicht 
vom Fahrzeug und seinem Gebrauch (Betrieb) aus, son
dern von einer Person, die lediglich mit dem Gebrauch 
(Betrieb) dieses Fahrzeugs in einem gewissen zeitlichen 
und örtlichen Zusammenhang steht, so können weder die 
Regelung des § 345 ZGB noch die der Kraftfahr-Haft- 
pflicht-Versicherung angewendet werden. In solchen Fäl
len geht es um ein anderes Risiko, das u. U. mit einer frei
willigen Haftpflichtversicherung abgedeckt werden kann.

Würden die Begriffe „durch den Gebrauch“ bzw. „beim 
Betrieb“ weiter ausgelegt, dann stünde dies den rechts
politischen Zielsetzungen des § 345 ZGB entgegen.

Ein Fall gemäß § 345 ZGB und § 1 der Allgemeinen 
Bedingungen für die Kraftfahr-Haftpflicht-Versicherung 
kann im hier erörterten Zusammenhang nur dann vorlie
gen, wenn typische Fahrerhandlungen, also durch den 
Gebrauch des Kfz bedingte Handlungen, für den Schadens
eintritt ursächlich waren. Sollen diese Handlungen des 
Fahrers dem vom Gebrauch (Betrieb) des Kfz ausgehen
den Gefahren zugerechnet werden, dann müssen sie zu den 
z. T. gesetzlich geregelten (vgl. z. B. § 8 StVO) und zumin
dest durch die allgemeine Verkehrsanschauung bestimm
ten Aufgaben eines Kraftfahrers gehören und in unmit
telbarem Zusammenhang mit einer von diesem Fahrer 
durchgeführten oder noch durchzuführenden Fahrt stehen.

Demgegenüber sind alle Handlungen des Kraftfahrers, 
die nur gelegentlich des Gebrauchs (Betriebs) des Kfz und 
unabhängig von den typischen Aufgaben des Kraftfah
rers vorgenommen werden, wie Handlungen zu beurtei
len, die von jedem anderen Bürger auch vorgenommen 
werden können.

So kann z. B. auch ein Radfahrer oder ein Fußgänger 
— ebenso wie die Ehefrau des Kfz-Halters B. — unauf

merksam die Straße überqueren und die gleichen Folgen 
verursachen. Die Vorschriften, die die besonderen Risiken 
und Gefahren des Kfz-Gebrauehs widerspiegeln, sind je
doch weder in dem einen noch in dem anderen Fall anzu
wenden.

Nach alledem liegt im o. g. Beispiel eine Verantwort
lichkeit des Kfz-Halters B. gemäß § 345 Abs. 1 ZGB nicht 
vor, so daß auch die Staatliche Versicherung als Haft
pflichtversicherer für den entstandenen Schaden nicht ein
zustehen braucht

Auch die Ehefrau von B. ist als Fahrerin nicht nach 
§ 345 Abs. 2 ZGB zum Schadenersatz verpflichtet, weil der 
Schaden eben nicht „beim Betrieb“ und nicht „durch den 
Gebrauch“ des Kfz entstanden ist. Es bleibt nur die Prü
fung ihrer Verantwortlichkeit gemäß § 330 ZGB, wobei 
sie die Möglichkeit hat, sich gegen solche und ähnliche 
(Haftpflicht)-Ansprüche durch eine freiwillige Versiche
rung zu versichern.4
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Arbeitsmethoden und -ergebnisse 
bei der Erziehung kriminell gefährdeter 
und straffällig gewordener Bürger

Im Bezirk Halle ist es in vielen Betrieben und Wohnge
bieten zu einer guten Tradition geworden, mit den Werk
tätigen und gesellschaftlichen Gremien, die die Betreuung 
über kriminell gefährdete und Strafentlassene Bürger 
übernommen haben, regelmäßig Erfahrungsaustausche 
durchzuführen. Immer wieder bestätigte sich hier die all
gemeine Erkenntnis, daß in den Kollektiven, in denen Ord
nung, Sicherheit und Disziplin herrscht und in denen eine 
Atmosphäre der Unduldsamkeit gegenüber Disziplin- und 
Rechtsverletzungen geschaffen wurde, auch die erziehe
rische Einwirkung auf kriminell gefährdete und gericht
lich verurteilte Bürger am effektivsten verläuft. Dabei 
sind die Aktivitäten zahlreicher Arbeitskollektive, Be
triebe, Genossenschaften, Einrichtungen und einzelner 
Werktätiger darauf gerichtet, die rechtzeitige Erfassung 
und Betreuung der kriminell Gefährdeten zu sichern, die 
Wiedereingliederung straffällig gewordener Bürger lang
fristig vorzubereiten und wirksam zu unterstützen sowie 
die straffe Kontrolle der Erfüllung der diesem Personen
kreis auferlegten Pflichten zu gewährleisten. Zur Verwirk
lichung dieser wichtigen gesellschaftlichen Aufgaben bei 
der Vorbeugung von Straftaten und anderen Rechtsver
letzungen haben sich verschiedene Arbeitsmethoden her
ausgebildet (vgl. auch NJ 1982, Heft 1, S. 33 und Heft 2 
S. 85).

Zur Arbeit der Betreuer

In vielen Betrieben haben sich zahlreiche Werktätige be
reit erklärt, die Betreuung über kriminell gefährdete und 
Strafentlassene Bürger zu übernehmen. In den mit diesen 
Werktätigen durchgeführten Erfahrungsaustauschen konn
ten viele Betreuer über beachtliche erzieherische Erfolge 
berichten, die sie gemeinsam mit dem Arbeitskollektiv er
reicht haben. Die Betreuer sehen ihre Aufgaben insbeson
dere darin,
— die Ursachen und Bedingungen negativer Auffälligkei

ten von kriminell gefährdeten und Strafentlassenen 
Bürgern festzustellen und zu deren Überwindung bei
zutragen,

— eine Alternative zum bisherigen Verhalten dieser Bür
ger und damit eine Perspektive für ihr künftiges Ver
halten aufzuzeigen und

— sie bei der Lösung persönlicher Probleme zu unterstüt
zen.
Diese Arbeit der Betreuer erfordert viel Geduld und 

Einfühlungsvermögen. Die Aussicht auf eine positive Än
derung ist erfahrungsgemäß dann am größten, wenn die 
negativen Einstellungen und Verhaltensweisen noch nicht 
verfestigt sind. Auch aus diesem Grunde ist die rechtzei
tige Erfassung der kriminell Gefährdeten besonders wich
tig. Das dazu Notwendige veranlassen die Leiter der Kol
lektive vor allem bei Anzeichen arbeitsscheuen Verhal
tens, bei der Beschaffung von Mitteln zum Lebensunter
halt auf unlautere Art und Weise sowie bei übermäßigem 
Alkoholgenuß und der dadurch verursachten Verletzung 
der Arbeitsdisziplin bzw. der Regeln des gesellschaftlichen 
Zusammenlebens.

In den Fällen, in denen bei Jugendlichen Anzeichen 
des Zurückbleibens in der Persönlichkeitsentwicklung 
sichtbar werden, hat sich ebenfalls der Einsatz eines Be
treuers bewährt. Er kann in individuell differenzierter 
Form dazu beitragen, gestörte Beziehungen zwischen dem 
Jugendlichen und dem Lern- und Arbeitskollektiv zu über
winden, die Lern- und Arbeitseinstellung zu verbessern 
und das Freizeitverhalten entsprechend zu verändern. So 
hat es z. B. im Metalleichtbaukombinat Halle im letz-


